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KOLLEKTIVVERTRAG

fir Angestellte bei Arztinnen und Arzten in Vorarlberg

STAND 1. JANNER 2026



Liebe Kollegin, lieber Kollege,

Sie halten die akfualisierte Neuauflage lhres Kollekfivvertrages in Handen. Darin sind wichtige An-
spruche aus lhrem Arbeitsverhdltnis geregelt. Darunter auch solche, auf die es keinen gesetzlichen
Anspruch gibt, wie zum Beispiel Urlaubs- und Weihnachtsgeld.

Ein Kollektivvertrag

- schafft gleiche Mindeststandards bei der Enflohnung und den Arbeitsbedingungen fur alle Arbeit-
nehmerinnen einer Branche,

- verhindert, dass die Arbeitnehmerinnen zu deren Nachteil gegeneinander ausgespielt werden kén-
nen, und

- schafft ein grokeres Machtgleichgewicht zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern.

Die Gewerkschaft GPA verhandelt jedes Jahr Uber 170 Kollektivvertrdge mit den zustandigen Arbeit-
geberverbdnden. Damit ein neuer Kollektfivvertrag abgeschlossen oder ein bestehender verbessert
werden kann, muss es inhaltlich zu einer Einigung kommen. Oft gelingt das erst nach mehreren Ver-
handlungsrunden, manchmal mussen wir als Gewerkschaft Druck bis hin zum Streik erzeugen. Als
Gewerkschaftsmitglied tragen Sie entscheidend zu jener Starke bei, mit der wir Forderungen im Inte-
resse der Arbeitnehmerinnen durchsetzen kénnen. Deshalb méchten wir uns bei dieser Gelegenheit
herzlich fur lhre Mitgliedschaft bedanken.

Sollten Sie zu Inrem Kollektivvertrag oder Ihrem Arbeitsverhdltnis Fragen haben, stehen wir Ihnen ger-
ne zur Verfligung.

Mit freundlichen Grufen

Barbara Teiber, MA Mario Ferrari
Vorsitzende Bundesgeschaftsfuhrer
KV-Highlights:

- Erhéhung der KV-Gehalter um + 2,8 %
+ Erhéhung der Zulagen (Strahlenschutz- und Infektionszulage) um + 2,8 %
- Erhéhung der IST-Gehdalter um + 1,65 %

GPA Servicecenter:
Hotline: 05030121, service@gpa.at, www.gpa.at, facebook/gpa



mailto:service@gpa.at
www.gpa.at
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KOLLEKTIVVERTRAG

abgeschlossen am 22. 1. 2026 zwischen der Arztekam-
mer fur Vorarlberg, Kurie der niedergelassenen Arzte,

und der Gewerkschaft GPA, 6900 Bregenz, Reutegasse
11.

Sprachliche Gleichbehandlung

Die Begriffe , Arbeitgeber”, ,,Angestellter" sowie ,Arbeitnehmer" sind geschlechtsneutral zu verstehen.

I. Geltungsbereich

Durch diesen Kollektivvertrag wird das Dienstverhalt-
nis der Angestellten bei niedergelassenen Arzten, die
der Arztekammer fiir Vorarlberg angehéren, geregelt.

Als Angestellte bei Arzten gelten jene Personen, die
dort selbst Angestelltendienste leisten.

ll. Gesetzliche Bestimmungen

Soweit in diesem Kollektivvertrag nichts anderes ver-
einbart ist, gelten die Bestimmungen des Angestell-

tengesetzes, BGBI.Nr 292/1921, in der jeweils gelten-
den Fassung.

Ill. Arbeitszeit

1. Die Arbeitszeit regelt sich nach den Bestimmungen
des Arbeitszeitgesetzes, des Arbeitsruhegesetzes. Die
Normalarbeitszeit fur die im Abschnitt | angefiuhrten
Arbeitnehmer betragt 40 Stunden in der Woche, wobei
die Aufteilung der Einzelvereinbarung mit der Makga-
be Uberlassen bleibt, dass der tégliche Beginn nicht
vor 7.00 Uhr, das Ende nicht nach 22.00 Uhr liegen
und die tagliche Arbeitszeit 10 Stunden nicht Uber-
schreiten darf.

2. In einzelnen Wochen eines Durchrechnungszeitrau-
mes von acht Wochen kann die Normalarbeitszeit auf
héchstens 50 Stunden pro Woche ausgedehnt werden,
wenn sie innerhalb dieser acht Wochen im Durch-
schnift 40 Stunden nicht Uberschreitet. In einzelnen
Wochen eines Durchrechnungszeitfraumes von einem

Jahr kann die Normalarbeitszeit auf hochstens
48 Stunden pro Woche ausgedehnt werden, wenn sie
innerhalb dieses Jahres im Durchschnitt 40 Stunden
nicht Uberschreitet. In beiden Fallen darf die tagliche
Normalarbeitszeit 10 Stunden nicht Gberschreiten. Ei-
ne Ubertragung von Zeitguthaben in den néachsten
Durchrechnungszeitraum ist in beiden Fallen zuldssig.

3. Bei Einteilung der Arbeitszeit in eine 6-Tage-Woche
ist dem Angestellten einmal woéchentlich freie Zeit
(Halbtag oder Ganztag) in jenem Ausmaf zu gewdh-
ren, die zeitrndRig der am Samstag zu leistenden Ar-
beitszeit entspricht.

4. Am 24. und 31. Dezember jeden Jahres ist aufer im
Notdienst ab 15.00 Uhr dienstfrei.

IV. Teilzeitarbeit

Fur teilzeitbeschaftigte Angestellte gelten alle in die-
sem Kollekfivvertrag enthaltenen Bestimmungen, so-
wie die angefuhrten Gehaltsansatze und Zulagen, je-
doch nur im Verhdltnis zum Ausmafs der geleisteten
Arbeitsstunden. Die Verteilung der wochentlichen
Normalarbeitszeit fur Voll- und Teilzeitbeschaftigte

auf die einzelnen Wochentage, der Beginn und das
Ende der taglichen Arbeitszeif ist zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer im Vorhinein schriftlich zu ver-
einbaren.

Im gegenseifigen Einvernehmen kann diese Vereinba-
rung jederzeit abgedndert werden.



V. Uberstundenentlohnung

Uberstundenarbeit liegt vor, wenn die Voraussetzun-
gen des § 6 Arbeitszeitgesetz, BGBI.Nr 461/1969 idgF
erfallt sind.

Uberstunden sind separat zu entlohnen, sofern nicht
Zeitausgleich gewéhrt wird. Uberstunden kénnen
auch in Form von Zeitausgleich abgebaut werden.
Dazu ist eine Vereinbarung mit den Angestellten erfor-
derlich. Zeitausgleich ist mit den selben Zuschldgen
zu gewdhren wie sie auch bei finanzieller Abgeltung
gebuhren. Es wird weiters vereinbart, dak die Uber-
stunden mit einem Zuschlag von 50 % entlohnt wer-
den. Fallen die Uberstunden in die Zeit von 22.00 Uhr

bis 6.00 Uhr bzw auf einen Sonn- oder Feiertag, so ge-
buhrt ein Zuschlag von 100 %.

Als Grundlage fur die Uberstundenberechnung gilt
1/174 des Bruttomonatsgehaltes. Zur Leistung von
Uberstunden sind die Angestellten nur im Bedarfsfalle
und zu der gesetzlich vorgesehenen Héchstdauer ver-
pflichtet. Der Anspruch ist bei sonsfiger Verwirkung in-
nerhalb einer Frist von 6 Monaten nach Ableistung der
Uberstunden beim Arbeitgeber geltend zu machen.
Durch Vereinbarung kann eine Uberstundenpauscha-
le festgesetzt werden, doch darf es im Durchschnitt
der Geltungsdauer den Arbeitnehmer nicht ungunsti-
ger stellen als die Uberstundenentlohnung.

VI. Freizeit bei nachgewiesener Dienstverhinderung

Bei angezeigtem oder nachgewiesenem Einfritt nach-
stehender Familienangelegenheiten ist jedem Ange-
stellten eine Freizeit ohne Schmdlerung seines monat-
lichen Entgelts zu gewdhren, zB:

Bei eigener Eheschlieflung/eingetra-
gener Partnerschaft oder bei Tod des
Ehepartners (Lebensgefdhrtin/Lebens-
gefahrten)
bei EheschlieRung von Geschwistern
oder eines Kindes (Zieh- oder Stiefkin-
des)

3 Arbeitstage

1 Arbeitstag

nach der Geburt eines Kindes
im Todesfall von Eltern oder Kindern
(Zieh- oder Stiefkindern)
im Todesfall von Geschwistern, Schwie-
gereltern oder Grofeltern
zuzuglich fur die notwendige Hin- und
Ruckfahrt zum Ort des Begrdbnisses ...
bei Wohnungswechsel im Falle der
Fuhrung eines eigenen Haushaltfes

2 Arbeitstage

2 Arbeitstage
.................. 1 Arbeitstag
1 Arbeitstag

2 Arbeitstage

VIIl. Urlaub

1. FUr den Urlaub gelten, soweit in diesem Vertrag kei-
ne abweichenden Regelungen enthalten sind die ge-
setzlichen Bestimmungen des Angestelltengesetzes
und das Bundesgesetz Uber die Vereinheitlichung
des Urlaubsrechtes BGBI. Nr 390 vom 7. Juli 1976 in
der jeweils geltenden Fassung.

2. Angestellte bei Fachdérzten fur Radiologie, die im
Strahlenbereich tatig sind, erhalten zusatzlich in je-
dem Dienstjahr 4 Arbeitstage Urlaub.

3. Invalide und Beschéadigte nach dem Opferfursorge-
gesetz sowie Kérperbehinderte, jeweils mit mindestens
50 %iger Invaliditat, erhalten zusatzlich in jedem
Dienstjahr drei Arbeitstage Urlaub.

4. Vordienstzeiten, die im selben Betrieb zugebracht
wurden, werden bei Wiedereintritt in den gleichen Be-
trieb bei der Urlaubsberechnung, wenn die Unterbre-
chung nicht Iadnger als 180 Tage gedauert hat und die

Lésung des Dienstverhdaltnisses durch den Dienstgeber
erfolgt ist, sofort angerechnet.

5. Verbrauch des Urlaubes:

Ein Teil des Urlaubes ist zwischen dem arbeitgeben-
den Arzt und d. Angestellten mindestens 3 Monate
vor Anfrift des Urlaubes zu vereinbaren. Der zu verein-
barende Urlaubsanteil muss mindestens 12 Werktage
umfassen.

Bei der Vereinbarung des Urlaubes ist grundsatzlich
auf die Erholungsméglichkeit des Angestellten (zB
Schulferien der Kinder) Ricksicht zu nehmen.

6. Wdahrend des Urlaubes darf der Arbeitnehmer keine
dem Erholungszweck des Urlaubes widersprechende
Erwerbstafigkeit leisten.

7. Gesetzliche sozialpolitische Bestimmungen:

Wenn einem Angestelltfen durch einen Sozialversiche-
rungstrager ein Kuraufenthalt gewdhrt wird, so ist die-
se Zeif nicht auf den Urlaub anzurechnen.



VIll. Vordienstzeiten

Vordienstzeiten, die bei einem der Arztekammer zuge-
horigen Arbeitgeber zurickgelegt wurden und eine
zusammenhdngende Dienstzeit von mehr als 6 Mona-
ten umschlieRen, werden bei Berechnung des Entgelts
zur Ganze eingerechnet.

IX. Anspruch bei

Ist ein Angestellter nach Antritt seines Dienstes durch
Krankheit oder Unglicksfall an der Leistung seiner
Dienste verhindert, so behalt er seinen Anspruch auf
die festen Bezige nach den Bestimmungen des § 8
Angestellfengesetz.

Der Angestellte ist verpflichtet, ohne Verzug die
Dienstverhinderung dem Arbeitgeber anzuzeigen
und diesem innerhalb von 3 Tagen eine arztliche Be-
statigung Uber die durch die Krankheit bedingfe Ar-
beitsunfahigkeit und deren wahrscheinliche Dauer
zu erbringen. Die Vorlage einer solchen Bestétigung
kann nach angemessener Zeit erneut verlangt wer-

Vordienstzeiten, die in anderen Dienststellen ver-
bracht wurden und die eine zusammenhdngende
Dienstzeit von 6 Monaten ergeben, werden bis zur
Hoéchstzeit von 5 Jahren eingerechnet, wenn in dieser
Tatigkeit vornehmlich Kenntnisse und Fahigkeiten er-
worben wurden, die auch bei Arzten verwertet werden.

Dienstverhinderung

den. Kommt der Angestellte diesem Verlangen nicht
nach, so verliert er fur die Dauer der SGumnis den An-
spruch auf das Entgelt.

Kann einem alleinstehenden Angestellten infolge ei-
ner schweren Erkrankung die zeitgerechte Beibrin-
gung der erforderlichen Bestatigung nicht zugemutet
werden, so hat er nach Fortfall der Behinderung dies
ohne Verzug nachzuholen.

Bezlglich der Pflegefreistellung gelten die Bestim-
mungen des § 8 Angestelltfengesetz Abs 3 und des Ur-
laubsgesetzes § 16.

X. Kindigung

Ist das Dienstverhdltnis ohne Zeitbestimmung einge-
gangen oder fortgesetzt worden, so unterliegt dessen
Lésung den Bestimmungen des § 20 Angestelltenge-
sefz. BezlUglich der Kindigungsfrist wird gemaéfs § 20
Abs 3 des Angestelltengesetzes vereinbart, dass sie
nur am Letzten eines Kalendermonates endigt.

Kindigungen mussen bei sonstiger Rechtsunwirksam-
keit schriftlich durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Als ordnungsgemafe Zustellung gilt auch die besta-
tigte Ubergabe des Kiindigungsschreiben in der Ordi-
nation oder an einem anderen Ort.

Bei Tod des Arbeitgebers werden bestehende Arbeits-
verhdltnisse mit dem Todestag aufgeldst, ohne dass es
einer gesonderten Kindigung bedarf.

Xl. Sonderzahlungen

Dem Angestellten gebuhrt in jedem Kalenderjahr eine
Sonderzahlung im Ausmaf; von zwei Monatsgehdltern,
wobei die erste Halfte spatestens am 1. Juli, die zweite
Halffe am 1. Dezember, fallig ist. Monatsgehdlfer im
Sinne dieser Bestimmung sind ausschlieflich die unter
dem nachfolgenden Punkt Xll. angefuhrten Gehalts-
ansdatze, ohne Zulagen. Demnach sind allfallige Zula-
gen wie beispielsweise die Infektionszulage oder die
Strahlenschutzzulage bei der Berechnung der Son-

derzahlungen nicht zu berlcksichtigen. Den wahrend
eines Kalenderjahres austretenden oder eintretenden
Angestellten wird der aliquote Teil dieser Sonderzah-
lung bezahlt. Ein wéhrend des Jahres ausbezahlter
Teil dieser Sonderzahlung ist auf den aliquoten Teil
anzurechnen, wenn der Angestellte sein Dienstverhalt-
nis selbst kindigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig auf-
I6st oder mit wichtigem Grund vorzeitig entlassen
wird.

XIl. Entgelt

Ab 1.1. 2026 gebihren nachstehende Gehaltsansatze
und Zulagen, bis 31.12. 2025 gebihren die im Kollek-

tivvertrag vom 9. 12. 2025 angefuhrten Gehaltsansatze
und Zulagen.



Berufsgruppen:

BG A) ANGESTELLTE OHNE FACHKENNTNISSE (ausge-
nommen Praktikantinnen)

Im 1.- 3.Berufsjahr ................cooooinin. €2.073-
Im 4.- 6.Berufsjahr ...................... €2152 -
Im 7.- 9.Berufsjahr ..o, € 2.260,-
Im 10.-12. Berufsjahr ..............ccoeeiiiienn.n. €239 -

GEFAHRENZULAGEN:

a) STRAHLENSCHUTZZULAGE:

Angestellte der Berufsgruppe A) bei Fachdrzten fur
Radiologie, die in Strahlenbereichen (§ 2 lit g Strah-
lenschutzgesetz, § 1 Strahlenschutzordnung) tatig
sind, Angestellte der Berufsgruppe A) bei allen tbri-
gen Arzten, die beruflich strahlenexponierte Personen
im Sinne des § 5 Strahlenschutfzverordnung sind, er-
halten eine monatliche Zulage von € 143,-.

b) INFEKTIONSZULAGE:

Eine monatliche Zulage in der Héhe von € 129,- erhal-
ten Angestellte der Berufsgruppe A), die in Ausibung
ihrer Tatigkeit mit Blut, Serum, Harn, Stuhl, dtzenden
oder giftigen Reagenzien, oder anderem infektidsen
Material in Berihrung kommen.

Angestellte der Berufsgruppe A) in mikrobiologischen
oder serologischen Laboratorien erhalten eine erh6h-
te monatliche Infektionszulage von € 143,-.

BG B) ANGESTELLTE MIT ORDINATIONSASSISTENZ-
AUSBILDUNG (MAB-G) bzw ORDINATIONSGEHILFIN-
NENAUSBILDUNG (MTF-SHD-G) sowie SEKRETARIN-
NEN

Im 1.- 3.Berufsjahr ...l €2.149,-
Im 4.- 6. Berufsjahr ..., €2.263,-
Im 7.- 9.Berufsjahr ...............coooiiinn. €239 -
Im 10.-12. Berufsjahr ... €2517,-

GEFAHRENZULAGEN:

a) STRAHLENSCHUTZZULAGE

Angestellte der Berufsgruppe B) bei Facharzten fur
Radiologie, die in Strahlenbereichen (§ 2 lit g Strah-
lenschutzgesetz. § 1 Strahlenschutzordnung) tatig
sind, Angestellte der Berufsgruppe B) bei allen Ubri-
gen Arzten, die beruflich strahlenexponierte Personen
im Sinne des § 5 Strahlenschutzverordnung sind, er-
halten eine monatliche Zulage von € 143,-.

b) INFEKTIONSZULAGE

Eine monatliche Zulage in der Hoéhe von € 129,- erhal-
ten Angestellte der Berufsgruppe B), die in Ausibung
ihrer Tatigkeit mit Bluf, Serum, Harn, Stuhl, dtzenden
oder giftigen Reagenzien, oder anderem infektidsen
Material in Berihrung kommen.

Angestellte der Berufrgruppe B) in mikrobiologischen
oder serologischen Laboratorien erhalten eine erhéh-
te monatliche Infektionszulage von € 143,-.

BG C) ANGESTELLTE DER GEHOBENEN MEDIZINISCH-
TECHNISCHEN DIENSTE (MTD) UND DGKS bzw DGKP.

Im 1.- 3.Berufsjahr ...l €2.301,-
Im 4.- 6. Berufsjahr ..., €2.484,-
Im 7.— 9.Berufsjahr ................ool € 2.686,—
Im 10.-12. Berufsjahr ..., €2.891,-

GEFAHRENZULAGEN:

a) STRAHLENSCHUTZZULAGE:

Angestellte der Berufsgruppe C) bei Facharzten fur
Radiologie, die in Strahlenbereichen (§ 2lit.g Strahlen-
schutzgesetz, § 1 Strahlenschutzordnung) tatig sind,
Angestellte der Berufsgruppe C) bei allen Gibrigen Arz-
ten, die beruflich strahlenexponierte Personen im Sin-
ne des § 5 Strahlenschutzverordnung sind, erhalten ei-
ne monatliche Zulage von € 143,-.

b) INFEKTIONSZULAGE:

Eine monatliche Zulage in der Hoéhe von € 129, erhal-
ten Angestellte der Berufsgruppe C), die in Ausibung
ihrer Tatigkeit mit Blut, Serum, Harn, Stuhl, dfzenden
oder giftigen Reagenzien, oder anderem infektidsen
Material in Berihrung kommen.

Angestellte der Berufsgruppe C) in mikrobiologischen
oder serologischen Laboratorien erhalten eine erhéh-
te monatliche Infektionszulage von € 143,-.

IST-Klausel:

Gehalter, welche die kollektivvertraglichen Mindest-
satze Ubersteigen (IST-Gehalter), werden mit 1.1.
2026 um 1,65 % erhoht. Seit 1. 1. 2026 freiwillig geta-
tigte Erhédhungen werden auf diese Erhéhung ange-
rechnef.

Wird das kollekfivvertragliche Mindestgehalt héher als
das IST-Gehalt, so steht jedenfalls das kollektivver-
tragliche Mindestgehalt zu.

XIll. Schweigepflicht

Der Angestellte ist in die Schweigepflicht des Arzfes
eingebunden. Der Angestellte hat insbesondere alle
Praxisvorgénge sowie den Personenkreis der Patien-

ten geheimzuhalten. Dies gilt auch nach Beendigung
des Arbeitsverhaltnisses. Verstofze dagegen fihren zur
fristlosen Entlassung.



XIV. Schutzbestimmungen

1. Hepatitis B-Impfung:

Zum Schutz der Gesundheit der Angestellten ist der
arbeitgebende Arzt verpflichtet, bei Beginn des
Dienstverhdltnisses auf die Moglichkeit der Hepatitis
B-Impfung zu verweisen und, falls die Angestellte dies
wunscht, die von der AUVA kostenlos zur VerfiUgung
gestellte Hepatitis B-Impfung zu verabreichen.

2. Bei Arbeiten mit gesundheitsgefdhrdenden Arbeits-
stoffen und Arbeitsverfahren sowie bei Verwendung
von Gerdaten und Apparaturen die zu einer besonde-
ren Gefadhrdung fuhren kénnen, sind die einschlagi-
gen gesetzlichen Bestimmungen, Normen, Richtlinien
einzuhalten und zu beachten. Dies betrifft im beson-

deren Arbeiten mit infektidsen, giftigen, radioaktiven,
brand- und explosionsgefdhrlichen Arbeitsstoffen,
Roéntgeneinrichtungen, Sterilisations- und Desinfek-
tionsgerdaten, Lasergerdaten, elektromedizinische Ein-
richtungen und dgl.

Vor Heranziehung von Arbeithnehmern zu derartigen
Arbeiten sind besondere Unferweisungen durchzufuh-
ren und Bedienungs- sowie Wartungsanleitungen den
Arbeitnehmern bekanntzugeben oder auszufolgen.
Arbeitsplafze und Betriebseinrichfungen mussen dem
Stand der aktuellen Technik entsprechen.

Jedem Arbeitnehmer ist die geeignete Schutzausris-
tung zur Verfigung zu stellen.

XV. Geltungsdauer

Dieser Kollektivvertrag tritt mit 1.1. 2026 in Kraft,
gleichzeitig tritt der Kollektivvertrag vom 9.12. 2024
aufRer Kraft.

Jeder Vertragsteil hat das Recht, den Kollektivvertrag
jeweils mit mindestens dreimonatiger Kindigungsfrist
zum Quartalsende mittels eingeschriebenen Briefes
zu kundigen. Wahrend der Kandigungsfrist sind Ver-

handlungen Gber die Anderung des Kollektivvertrages
zu fahren. Uber Verlangen eines der beiden Vertrags-
teile mussen auch wahrend der Geltungsdauer des
Kollektivvertrages Verhandlungen uber die Anderung
desselben gefuhrt werden.

Anderungen dieses Kollektivvertrages kénnen frihes-
tens mit 1. 1. 2027 in Kraft treten.
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ARZTEKAMMER FUR VORARLBERG KURIE DER NIEDERGELASSENEN ARZTE
6850 Dornbirn, Schulgasse 17

Die Kurienobfrau Der Prasident:
(Dr. Alexandra RUmmele-Waibel) (MR Dr. Burkhard Walla)

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA
Wirtschaftsbereich Gesundheit, Soziale Dienstleistungen,
Kinder- und Jugendwohlfahrt
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

Die Vortformatsitzende: Bundesgeschaftsfuhrer:
(Barbara Teiber, MA) (Mario Ferrari)
Wirtschaftsbereichsvorsitzende: Wirtschaftsbereichssekretar:
(Beatrix Eiletz) (Christoph Zeiselberger)

OSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND
GEWERKSCHAFT GPA
Landesgeschaftsstelle Vorarlberg
6900 Bregenz, Reutegasse 11

Geschaftsfuhrer: WB 17 Vorsitzende

(Marcel Gilly) (Iris Seewald)
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NOTIZEN



MITGLIEDSANMELDUNG i cnfocn onine botreten

mitgliedwerden.gpa.at

Familienname Vorname Titel geb. TT.MM.JJJJ

Strafse, Hausnummer

M weiblich ] Angesrellfe:r M Lehrling M freier Dienstvertrag
B mannlich B Arbeiter:in B Schiler:in B geringfugig beschaftigt

Telefonnummer M divers/inter/offen M Zeitarbeitskraft M Student:in M Werkvertrag

E-Mail

Damit wir dich bei Kollektivvertragsverhandlungen richtig informieren kénnen, bitten wir um Angabe deines Dienstgebers und der genauen Branche.

Beschdaftigt bei Firma/Schule/Uni Branche Gehaltshéhe brutto GPA-Beitritt MM.JJJJ

Strake/Hausnummer der Firma/Schule/Uni

Der monatliche Mitgliedsbeitrag betragt 1 % des Brutfogehalts bis zu einem Maximalbeitrag, der jahrlich angepasst wird
(siehe www.gpa.at/mitgliedsbeitrag). Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Ich bezahle meinen Mitgliedsbeitrag durch: (Zutreffendes bitte ankreuzen)

[J SEPA LASTSCHRIFT-MANDAT (Bankeinzug)
Ich erméchtige die Gewerkschaft GPA, die Zahlungen meines
Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels SEPA-Lastschrift Kontoinhaber:in
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der Gewerkschaft GPA auf mein Konto gezogene SEPA-Lastschriften
einzuldsen. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstaftung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.

Der Einzug des Mitgliedsbeitrags erfolgt jeweils zum Monatsulfimo.

Wenn ich dem Betriebsabzug zugestimmt habe, diesen aber nicht

mehr winsche oder aus dem Betrieb ausscheide oder der Abzug

des Mitgliedsbeitrages Uber den Betfrieb nicht mehr méglich ist,

ersuche ich die Zahlungsart ohne Rucksprache auf SEPA-Lastschrift

auf mein bekannt gegebenes Konto umzustellen. Ort/Datum/Unterschrift

BETRIEBSABZUG

Ich erkldare, dass mein Gewerkschaftsbeitrag durch meinen Arbeitgeber von meinem Gehalt/Lohn/Lehrlingseinkommen abgezogen wer-
den kann. Ich erfeile deshalb meine Einwilligung, dass meine im Zusammenhang mit der Beitragseinhebung erforderlichen personen-
bezogenen Daten (angegebene Daten und Gewerkschaftszugehorigkeit, Beitragsdaten, KV-Zugehorigkeit, Eintritts-/und Austrittsdaten,
Karenzzeiten, Prasenz-, Ausbildungs- und Zivildienstzeiten, Pensionierung und Adressdnderungen) von meinem Arbeitgeber und von der
Gewerkschaft verarbeitet werden durfen, wobei ich diese Einwilligung zum Betriebsabzug jederzeit widerrufen kann.

B ch willige ein, dass OGB, OGB Verlag und/oder VOGB mich telefonisch bzw. per elektronischer Post (§107 TKG) kontaktieren dirfen, um Gber
Serviceleistungen, etwa Aktionen fur Tickets, Bucher und Veranstaltungen zu informieren und sonstige Informationen zu Ubermitteln. Die Einwilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden.

Ich bestatige, umseits stehende Datenschutzerklarung (auch abrufbar unter www.oegb.at/datenschutz) zur Kenntnis genommen zu haben.

Ort, Datum Unterschrift

ANGABEN ZUM WERBER/ZUR WERBERIN:

Familienname Vorname Mitgliedsnummer

#=7 Bitte die ausgefiillte Mitgliedsanmeldung beim Betriebsrat abgeben
oder in ein frankiertes Kuvert stecken und senden an: qpq
. Gewerkschaft GPA, Service Center, Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien
Aktionscode vl CEWERKSCHAFT



DATENSCHUTZINFORMATION (online unter: www.oegb.at/datenschutz)

Der Schutz lhrer persdnlichen Daten ist uns ein besonderes Anlie-
gen. In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie Uber die
wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen der Mit-
gliederverwaltung. Eine umfassende Information, wie der Oster-
reichische Gewerkschaftsbund (OGB)/die Gewerkschaft GPA mit
lhren personenbezogenen Daten umgeht, finden Sie unter www.
oegb.at/datenschutz

Verantwortlicher fir die Verarbeitung lhrer Daten ist der Os-
terreichische Gewerkschaftsbund. Wir verarbeiten die umseits
von lhnen angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur far
Zwecke der Mitgliederverwaltung der Gewerkschaft und fir die
Dauer lhrer Mitgliedschaft bzw. solange noch Anspriche aus
der Mitgliedschaft bestehen kénnen. Rechtliche Basis der Daten-
verarbeitung ist lhre Mitgliedschaft im OGB/in der Gewerkschaft
GPA; soweit Sie dem Betriebsabzug zugestimmt haben, Ihre Einwil-
ligung zur Verarbeitung der dafur zusatzlich erforderlichen Daten.
Die Datenverarbeitung erfolgt durch den OGB/die Gewerkschaft
GPA selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte und
kontrollierte Auftragsverarbeiter. Eine sonstige Weitergabe der
Daten an Drifte erfolgt nicht oder nur mit lhrer ausdrucklichen
Zustimmung. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschliefglich im
EU-Inland.

Ihnen stehen gegeniiber dem OGB/der Gewerkschaft GPA in
Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten die
Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Loéschung und Einschrénkung
der Verarbeitung zu.

Gegen eine lhrer Ansicht nach unzulassige Verarbeitung lhrer
Daten kénnen Sie jederzeit eine Beschwerde an die 6sterreichische
Datenschutzbehérde (www.dsb.gv.at) als Aufsichtsstelle erheben.

Sie erreichen uns Uber folgende Kontaktdaten:

Gewerkschaft GPA

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1
Tel.: +43 (0)5 0301

E-Mail: service@gpa.at

Osterreichischer Gewerkschaftsbund
1020 Wien, Johann-Bé6hm-Platz 1
Tel.: +43 (0)1 534 44-0

E-Mail: oegb@oegb.at

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:
datenschutzbeauftragter@oegb.at

MITMACHEN - MITREDEN - MITBESTIMMEN

] INTERESSENGEMEINSCHAFTEN DER GEWERK-
SCHAFT GPA bringen Menschen mit &hnlichen
I q Berufsmerkmalen zusammen. Zum Austauschen von
Erfahrungen und Wissen, zum Diskutieren von Prob-
lemen, zum Suchen kompetenter Lésungen, zum
v Durchsetzen gemeinsamer beruflicher Interessen.
Mit Ihrer persénlichen Eintragung in eine oder mehrere
berufliche Interessengemeinschaften

e erhalfen Sie mittels Newsletter regelmafig Informationen tGber
Anliegen, Aktivitaten und Einladungen fir |hre Berufsgruppe;

e erschlieen Sie sich Mitwirkungsméglichkeiten an Projekten,
Bildungsveranstaltungen, Kampagnen und anderen fir lhre
Berufsgruppe mafsgeschneiderten Veranstaltungen;

e nehmen Sie von der Interessengemeinschaft entwickelte be-
rufsspezifische Dienstleistungen und Produkte in Anspruch
(Broschuren, Artikel, Umfragen, Webinar-Reihen und andere
Materialien);

e beteiligen Sie sich an demokratischen Direktwahlen |hrer be-
ruflichen Vertretung auf Bundesebene und nehmen dadurch
Einfluss auf die gewerkschaftliche Meinungsbildung und Ent-
scheidung.

Ndhere Infos dazu unter: www.gpa.at/interesse




KONTAKTADRESSEN
DER GPA

Service-Hotline: +43 (0)5 0301-301
E-Mail: service@gpa.at

GPA Service-Center
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Wien
1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1

GPA Landesstelle Niederosterreich
3100 St. Polten, Gewerkschaftsplatz 1

GPA Landesstelle Burgenland
7000 Eisenstadt, Wiener Strake 7

GPA Landesstelle Steiermark
8020 Graz, Karl-Morre-Strafse 32

GPA Landesstelle Karnten
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraze 44/4

GPA Landesstelle Oberosterreich
4020 Linz, Volksgartenstrafze 40

GPA Landesstelle Salzburg
5020 Salzburg, Markus-Sittikus-Strake 10

GPA Landesstelle Tirol
6020 Innsbruck, Sudtiroler Platz 14-16

GPA Landesstelle Vorarlberg
6901 Bregenz, Reutegasse 11

apa

|
GEWERKSCHAFT




DAS
GEWERK-
SCHAFFEN

WIR!

OGB ZVR-Nr.: 576439352

Herausgeber: Gewerkschaft GPA, 1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1.
Medieninhaber und Hersteller: Verlag des Osterreichischen Gewerkschaftsbundes Ges.m.b.H., 1020 Wien, Johann-Béhm-Platz 1.
Verlags- und Herstellungsort Wien.

apa

v I MEINE
GEWERKSCHAFT

1030 Wien, Alfred-Dallinger-Platz 1, Telefon +43 (0)5 0301-301, Fax +43 (0)5 0301-300
www.gpa.at - E-Mail: service@gpa.atf



	KV-Highlights
	Inhaltsverzeichnis
	Inhaltsverzeichnis
	Kollektivvertrag
	Sprachliche Gleichbehandlung
	I. Geltungsbereich
	II. Gesetzliche Bestimmungen
	III. Arbeitszeit
	IV. Teilzeitarbeit
	V. Überstundenentlohnung
	VI. Freizeit bei nachgewiesener Dienstverhinderung
	VII. Urlaub
	VIll. Vordienstzeiten
	IX. Anspruch bei Dienstverhinderung
	X. Kündigung
	XI. Sonderzahlungen
	XII. Entgelt
	XIII. Schweigepflicht
	XIV. Schutzbestimmungen
	XV. Geltungsdauer
	Unterzeichnungsprotokoll

	Mitgliedsanmeldung GPA
	Interessengemeinschaften GPA


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

    /ENU (Use these settings to create high quality Adobe PDF documents suitable for a delightful viewing experience and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 7.0 and later.)
    /DEU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


